
 

Die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen im Handwerk werden durch das Ministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz und durch ESF-Förderprogramme (Förderperiode 2021 – 

2027) gefördert. Ziel der Richtlinie ist es, Jugendlichen eine betriebliche Ausbildung in 

Brandenburger Betrieben zu ermöglichen. Das Vorhaben dient dazu, die 

Ausbildungsbereitschaft von Betrieben zu stärken, die Ausbildungsqualität am Lernort 

Betrieb zu verbessern und die Einmündung von Ausbildungsplatzsuchenden in Ausbildung 

zu steigern. Die überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen dienen der Ergänzung der 

betrieblichen Ausbildung im Handwerk. 

 

Ziele und (erwartete) Ergebnisse: Qualifizierte Ausbildung im Verbundsystem auf der 

Grundlage der PAV-Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie – 

Förderung von Teilnehmenden an überbetrieblichen Kursen im Handwerk im Jahr 2024 und 

deren Internatsunterbringung 

 

Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Brandenburg 

 
 

 
 


